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einem – von den Beteiligten ausdrücklich bestimmten – 
späteren Zeitpunkt erfolgen soll oder der Beschenkte von 
der Eintragungsbewilligung erst zu einem späteren Zeit-
punkt Gebrauch machen darf. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob die Zeitbestimmung die Wirksamkeit 
des zugrunde liegenden schuldrechtlichen Geschäfts 
oder lediglich dessen Vollzug betriff t.“

5. Fazit
Unseres Erachtens dürfte es für die Begünstigung 
gemäß §§ 13a, 13b ErbStG nicht erforderlich sein, dass 
die Schenkungsteuer für sämtliche Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens zum selben Zeitpunkt entsteht (§ 9 
ErbStG). Dies wird jedoch von Rechtsprechung und 
Verwaltung zurzeit anders beurteilt, weshalb in der Ge-
staltungspraxis eine Synchronisation der Zuwendungs-
zeitpunkte angeraten wird. 

Rechtsprechung
GBO §§ 19, 22, 47; EGBGB Art. 229 § 21
Löschung eines zugunsten einer GbR im Grundbuch 
eingetragenen Rechts; Voreintragungsobliegenheit 
im Gesellschaftsregister; keine teleologische Reduk-
tion; Nachweis der Bewilligungsbefugnis betreff end 
ein Recht einer GbR im Grundbuchverfahren

1. Auch im Falle der Löschung eines zugunsten einer 
GbR eingetragenen Rechts bedarf es gemäß § 47 
Abs. 2 GBO i. V. m. Art. 229 § 21 Abs. 1 EGBGB 
der Voreintragung der GbR im Gesellschaftsregister 
und der anschließenden Eintragung der eGbR im 
Grundbuch.

2. Eine teleologische Reduktion der Eintragungsvor-
schriften ist in diesem Fall wegen des abschließenden 
Charakters der in Art. 229 § 21 Abs. 4 EGBGB ent-
haltenen Ausnahmeregelungen nicht vorzunehmen.

3. Aufgrund der Aufhebung des § 899a BGB und der 
Neufassung des § 47 Abs. 2 GBO zum 1.1.2024 kann 
der Nachweis der Bewilligungsbefugnis nur noch 
aufgrund der Eintragung im Gesellschaftsregister 
erbracht werden.

OLG München, Beschl. v. 8.10.2024 – 34 Wx 234/24 e

Problem
Eigentümerin des herrschenden Grundstücks einer 
Grunddienstbarkeit war eine GbR, die noch nach den 
Regelungen vor Inkrafttreten des MoPeG (§ 47 Abs. 2 
GBO a.F.) im Grundbuch eingetragen war. Nach In-
krafttreten des MoPeG bewilligten die Gesellschafter 
der GbR im Namen der GbR die Löschung der Grund-

dienstbarkeit. Das Grundbuchamt verweigerte den 
Vollzug der Löschung und entgegnete, auch für die 
Löschung eines Rechts, welches zugunsten einer GbR 
besteht, bedürfe es der Eintragung der GbR im Gesell-
schaftsregister mit anschließender Richtigstellung des 
Grundbuchs (auf die eGbR). 

Der Urkundsnotar stützte die Beschwerde darauf, dass 
Art. 229 § 21 EGBGB für den Fall, dass ein Recht aufge-
geben und zur Löschung bewilligt werde, einschränkend 
auszulegen. Eine Voreintragung sei in diesen Fällen 
nicht erforderlich. Zur näheren Begründung führte der 
Urkundsnotar folgende Punkte an: Die GbR profi tie-
re nicht von der Löschung eines zu ihren Gunsten ein-
getragenen Rechts. Daher sei es unzumutbar, der GbR 
die Pfl icht zu mehr Transparenz infolge der Eintragung 
im Gesellschaftsregister aufzubürden. Die Bejahung 
des Voreintragungserfordernisses stünde außerdem der 
Löschung gegenstandsloser Rechte, die noch zuguns-
ten von Gesellschaften bürgerlichen Rechts eingetragen 
sind, im Wege. Dahinter steckt der Gedanke, dass sich 
eine GbR erst recht nicht die Mühe zur Eintragung im 
Gesellschaftsregister machen werde, wenn es sogar nur 
um die Löschung eines gegenstandslosen Rechts geht. 

Das Grundbuchamt hielt demgegenüber am Wortlaut-
argument nach Art. 229 § 21 EGBGB fest. Es bestehe 
zweifelsfrei die Obliegenheit zur Voreintragung, sobald 
die GbR über ein Recht verfüge. Mit Einführung des 
Gesellschaftsregisters und Aufhebung von § 899a BGB 
sei im Grundbuchverfahren keine andere Möglichkeit 
zum Nachweis der Vertretungsberechtigung bzgl. einer 
GbR mehr gegeben.

Entscheidung
Die zulässige Beschwerde ist laut dem OLG München 
unbegründet. Es liege keine hinreichende Berichti-
gungsbewilligung vor (Rn. 18). 

Das Grundbuchamt sei zutreff end davon ausgegangen, 
dass „gemäß § 47 Abs. 2 GBO i. V. m. Art. 229 § 21 
Abs. 1 EGBGB“ die Voreintragung und die anschlie-
ßende Grundbuchrichtigstellung erforderlich sei. Aus 
§ 46 Abs. 1 GBO folge, dass auch eine Löschung eines 
Rechts eine Eintragung i. S. v. Art. 229 § 21 EGBG sei 
(Rn. 19).

Eine einschränkende Auslegung von Art. 229 § 21 
EGBGB sei „jedenfalls in der vorliegenden Konstella-
tion“ nicht veranlasst. Dies werde zwar teilweise für das 
Ausscheiden einer Bestands-GbR aus dem Grundbuch 
unter analoger Anwendung von §  40 GBO vertreten. 
Dem stünde jedoch entgegen, dass der Gesetzgeber jene 
Konstellation gesehen habe und keinen Verzicht auf das 
Voreintragungserfordernis für jenen Fall geregelt habe. 
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Man könne nicht von einer planwidrigen Regelungs-
lücke ausgehen. Eine teleologische Reduktion der Eintra-
gungsvorschriften komme nicht in Betracht, denn die 
Ausnahmen, die in Art. 229 § 21 Abs. 4 EGBGB ge-
regelt seien, hätten abschließenden Charakter. Ob eine 
teleologische Reduktion für den Fall des Ausscheidens 
einer GbR aus dem Grundbuch in Betracht komme, 
könne dahinstehen (Rn. 20).

Das Grundbuchamt könne aufgrund des Wegfalls von 
§ 899a BGB nicht mehr auf die Bewilligungsbefugnis 
der im Grundbuch noch namentlich eingetragenen Per-
sonen vertrauen. Der Nachweis der Bewilligungsbefug-
nis könne nur noch mittels einer Eintragung im Gesell-
schaftsregister erbracht werden (Rn. 21). 

Praxishinweis
Die Entscheidung liegt auf der Linie anderer oberge-
richtlicher Entscheidungen (OLG Celle RNotZ 2024, 
465; OLG Dresden BWNotZ 2024, 267), die sämtlich 
das Vorliegen von Ausnahmen vom Voreintragungs-
erfordernis verneint haben (s. a. Gutachten DNotI-Re-
port 2024, 105 ff . zu § 15 ErbbauRG). 


